
Am 1. Januar 2009 tritt in
Deutschland die Abgeltung-
steuer in Kraft. Ob Kursge-
winne, Zinserträge oder Divi-
denden: Kapitalerträge, die
über den Sparerpauschbetrag
von 801 Euro (Verheiratete
1602 Euro) hinausgehen,
werden dann pauschal mit 25
Prozent besteuert - zuzüglich
Solidaritätszuschlag und ge-
gebenenfalls Kirchensteuer.
Die Abgeltungsteuer wird di-
rekt von der Bank einbehal-
ten und an das Finanzamt
abgeführt. Steuerberater
Günter Beck wurde aus aktu-
ellem Anlass zu dieser The-
matik befragt.

Betrifft die Abgeltungs-
steuer alle Erträge von Antei-
len, die ab 2009 gekauft wer-
den?

Die Abgeltungssteuer ist im
Prinzip ein neuer einheitli-
cher Steuersatz für alle Geld-
anlagen. Ab Januar 2009 gilt:
Wer mit seinem Kapital - ob
etwa in Festgeldanlagen, An-
leihen, Aktien oder Fonds
Geld verdient, muss darauf
eine einheitliche Abgeltungs-
steuer zahlen. Und dabei
werden die Gewinne, ob Di-
vidende, Kurssteigerungen
oder Zinsen, nicht mehr nach
dem jeweils individuellen
Steuersatz erfasst. Stattdessen
gilt dann ein pauschaler
Steuersatz von 25 Prozent.

Gibt es Gewinner bei der
Abgeltungssteuer?

Das sind Anleger mit ho-
hen individuellen Steuersät-
zen. Wer etwa einen Steuer-

satz von 40 Prozent hat und
alle Zinseinnahmen damit
versteuern müsste, steht mit
den 25 Prozent der Abgel-
tungssteuer besser da.

Gibt es auch Verlierer?

Klar. Unter anderem wer-
den durch den Wegfall der
Spekulationsfrist im Kapital-
anlagebereich die Einkünfte
aus privaten Verkaufsgeschäf-
ten generell veräußerungs-
pflichtig. Außerdem wurde

der Werbungskostenabzug
bei den Geldanlagen generell
gestrichen. Zusätzlich wur-
den die Zinsen aus den
steuerschädlich verwendeten
Lebensversicherungen in die
Abgeltungssteuer mit einbe-
zogen, sowie der Erlös aus
dem Verkauf von Lebensver-
sicherungen.

Und wie sieht es bei Nor-
malverdienern aus?

Für sie verschlechtert sich

die Situation, denn sparen
hat schon in den vorangegan-
genen Jahren an Attraktivität
verloren, als der Sparerfreibe-
trag halbiert wurde. Damit
bleiben pro Person nur noch
die ersten 801 Euro Kapital-
erträge im Jahr steuerfrei.
Für Ehepaare das Doppelte.

Bleibt es denn auch bei
Normalverdienern und
Rentnern zwangsläufig beim
Steuersatz von 25 Prozent?

Nein. Wenn der persönli-
che Steuersatz unter 25 Pro-
zent liegt, hat der Steuerzah-
ler die Möglichkeit, das alte
Besteuerungsverfahren zu
wählen, das sich eben an die-
sem, individuellen Steuersatz
orientiert. Das funktioniert
über die Einkommensteuerer-
klärung. Die Differenz zwi-
schen 25 Prozent und einem
individuellen Steuersatz wird
vom Staat erstattet.

Muss Kirchensteuer von
der Abgeltungssteuer bezahlt
werden?

Ja, die Kirchensteuer wird
künftig als Zuschlag zur Ab-
geltungssteuer erhoben. Da-
bei wird ein Wahlrecht ein-
geräumt. Wünscht das Kir-
chenmitglied den Einbehalt
der Kirchensteuer bereits
beim Abzug der Abgeltungs-
steuer, muss dies schriftlich
bei dem auszahlenden Kre-
ditinstitut beantragt werden.
Nur wenn der Kirchensteuer-
pflichtige die Kirchensteuer
nicht beim Steuerabzug ein-
behalten lässt, wird die Kir-
chensteuer vom Finanzamt
veranlagt. Hierzu muss dem
Finanzamt die Abgeltungs-
steuer nur für Zwecke der
Kirchensteuer bei der Ein-
kommensteuererklärung an-
gegeben werden.

Wie sieht es bei der ge-
planten Erbschaftsteuerre-
form aus?

Die eigentlichen Gewinner
der Reform sind die nahen
Verwandten. Für Ehepartner,
Kinder, Enkel und Eltern

wurden die Freibeträge we-
sentlich erhöht. Die entfern-
ten Angehörigen zahlen aber
die Zeche der Erbschaft-
steuerreform.

Muss für das eigenbewohn-
te Häuschen künftig Erb-
schaftsteuer bezahlt werden?

Nein, das eigengenutzte
Haus oder die Wohnung
bleibt erbschaftsteuerfrei.

Künftig werden vermietete
Häuser und Wohnungen mit
ihrem tatsächlichen Wert he-
rangezogen. Das bedeutet
das Ende der bisherigen Son-
derstellung von Immobilien,
die nach bisherigem Recht
häufig nur mit der Hälfte des
tatsächlichen Wertes bei der
Erbschaftsteuer veranlagt
wurden.

Wann tritt die Erbschaft-
steuerreform in Kraft?

Noch in diesem Jahr soll
das Gesetz in den Bundestag
eingebracht werden. Zwar
sind noch nicht alle Details
endgültig geregelt, aber die
Eckpunkte des neuen Geset-
zes stehen fest
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Fragen an den Steuerexperten
Die Abgeltungssteuer und die Erbschaftsteuer treffen alle / Günter Beck sagt wie

»Vertrauen entsteht durch
langjährige Zusammen-
arbeit. Wir haben klare Vor-
stellungen von unseren
Leistungen an unsere Man-
danten,« sagt Günter Beck.
Mit seinem Team hat der
Steuerberaterexperte in
den vergangenen 25 Jahren
inzwischen viele Mandan-
ten, in beruflichen und pri-
vaten Bereichen, betreut
und gut beraten.

Die Steuerberatungsgesell-
schaft, deren Geschäftsfüh-
render Gesellschafter Beck
ist, hat sich in Sulz etabliert.
Begonnen hatte es allerdings
in Dornhan: Günter Beck
gründete dort am 1. Juli 1983
seine Steuerkanzlei, in dem
anfangs zwei Mitarbeiter be-
schäftigt waren. 1985 zog er
um nach Sulz ins Allmand-
gässle. Die Stadt Sulz bot
dem Steuerberater und ver-
eidigten Buchprüfer bessere
Perspektiven.

Der Kundenkreis wird
größer für Günter Beck

Der Kundenkreis wuchs ste-
tig, so dass im Allmandgässle
bald die Räume eng wurden.
So folgte 1990 der Umzug in
die Obere Hauptstraße 1.
Zwei Jahre später wurde in
dem Stockwerk über der
Apotheke noch erweitert.
Heute stehen den insgesamt
acht Mitarbeitern 350 Quad-
ratmeter Bürofläche zur Ver-
fügung. Günter Beck hat im

Herbst 1981 vor der Oberfi-
nanzdirektion Freiburg die
Prüfung zum Steuerbevoll-
mächtigten abgelegt. Nach
zweijähriger Tätigkeit in
einer namhaften Wirtschafts-
und Steuerberatungsgesell-
schaft in Stuttgart machte er
sich selbständig. Das Unter-
nehmen wuchs stetig. Günter
Beck ist seit 2005 als ehren-
amtlicher Richter beim Ver-
waltungsgericht Freiburg und
als Verwaltungsratmitglied
bei der Kreissparkasse Rott-
weil engagiert.

Zum 1. Januar 1999 brach-
te der Geschäftsführer seine
Steuerkanzlei in die Günter
Beck & Kollegen Steuerbera-

tungsgesellschaft mbH ein.
Die Steuerklanzlei Beck bie-
tet die gesamte Palette steuer-
licher Beratungs- und Dienst-
leistungen. Der Denkansatz
ist ganzheitlich und unter-
nehmerisch: »Wir wollen
Werte schaffen. Für Sie per-
sönlich und für Ihr Unterneh-
men,« betont Günter Beck.

Unternehmens- und Finan-
zierungsberatung gewinnt für
den Erfolg zunehmend an
Bedeutung. Im wirtschaftli-
chen wie auch im privaten
Bereich.

Hierzu gehören insbeson-
dere: Vermögensberatung
und -planung, Planungsrech-
nungen und strategische Pla-

nung, Existenzgründungs-
und Aufbauberatung, Nach-
folgeberatung und Sicherung
des Unternehmens. Hinzu
kommt die Beratung bei Fi-

nanzierung und Umfinanzie-
rung von Investitionen und
Zuschüssen.

Neben der Steuerberatung
ist die betriebswirtschaftliche
Beratung und die Jahresab-
schlussarbeiten ein weiteres
Paket von Maßnahmen, die
das Büro erbringt.

Neben der vorschriftsmäßi-
gen Erstellung werden Zu-
satzauswertungen angeboten,
die den Jahresabschluss eines
Unternehmens aussagekräftig
darlegen. Steuererklärungen
werden stets von zwei Fakto-
ren begleitet: von aktiver Be-
ratung und von Termintreue.
Das gilt selbstverständlich für
betriebliche wie für private
Steuererklärungen gleicher-
maßen.

Ziel ist die minimale
Steuerbelastung

Steuerberatung hat zum Ziel,
durch mögliche Steuergestal-
tung eine minimale Steuerbe-
lastung zu erreichen. Umfas-
sende Beratung und rechtzei-
tige Planung sind dazu not-
wendig. Die Leistungen in

der Steuerberatung umfassen
beispielsweise: Steuergestal-
tung, Steuerplanung, Steuer-
belastungsvergleiche über
Jahre, Vertretung vor Finanz-
gerichten, Betreuung und Ab-
wicklung von Betriebsprüfun-
gen, Finanzbuchhaltung oder
besser, das gesamte Rech-
nungswesen unterstützt die
Kanzlei mit einem Full-Ser-
vice-Programm.

Es reicht von der komplet-
ten Übernahme der Finanz-
buchhaltung (Outsourcing)
bis hin zur Einrichtung und
Organisation der Buchhal-
tung im Unternehmen. Lohn-
und Gehaltsabrechnungen
werden schnell und komfor-
tabel durch direkte Anbin-
dung an das DATEV-Rechen-
zentrum erledigt.

Stetiges Wachstum in 25 Jahren
Die Steuerberatungsgesellschaft von Günter Beck hat sich in Sulz etabliert

Steuerberater Günter Beck (rechts) ist seit 25 Jahren im Geschäft

Auf die wich-
tigsten Fragen
rund um die
Themenfelder
Abgeltungs-
steuer und
Erbschaft gibt
Experte Günter
Beck die pas-
senden Ant-
worten.
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Ab 1. Nov. 2008 kommt die
»Mini GmbH« für 1 EURO.
Die »Mini GbmH« = Unter-
nehmensgesellschaft (UG) ist
die Alternative zur Limitid
und kann mit 1 EURO ge-
gründet werden.

TIPP!


